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§ 33 Sbg. KJHG § 33
 Sbg. KJHG - Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) P0egepersonen haben die Bezirksverwaltungsbehörde über jede Änderung des gewöhnlichen Aufenthaltes des

P0egekindes und sonstige wichtige Umstände, die das P0egekind betre7en, umgehend zu informieren. Änderungen,

die auf den Anspruch von P0egekindergeld oder die Gewährung des Betreuungsbeitrags und dessen Höhe bedeutsam

sein können, sind der Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

(2) P0egekindergeld und Betreuungsbeiträge sind zurückzuerstatten, wenn sie auf Grund falscher Angaben,

Verschweigung von wesentlichen Tatsachen oder Verletzung der Anzeigep0icht gemäß Abs 1 zur Gänze oder teilweise

zu Unrecht bezogen worden sind. Gleiches gilt, wenn die P0egeperson wusste oder hätte erkennen müssen, dass die

Leistungen nicht oder nicht in dieser Höhe zustehen.

(3) Über die Rückerstattung ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Bescheid zu entscheiden. Darin kann die

Rückerstattung in angemessenen Teilbeträgen vorgesehen werden, wenn die Rückerstattung in einem Betrag der

verp0ichteten Person nicht zumutbar ist. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann anstelle der Rückerstattung die

Einbehaltung noch nicht ausbezahlter Pflegekinder- oder Betreuungsgelder anordnen.

(4) Die Rückerstattungsp0icht verjährt nach drei Jahren, beginnend mit dem Ende des Kalendermonats, für welchen

das Pflegekindergeld oder der Betreuungsbeitrag gewährt worden ist.
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